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Mandanteninformation April 2020 
 

Sehr geehrte Mandanten, 

 

die Corona-Krise hält uns zwar in allen Lebenslagen ziemlich in Trab – bzw. auf 

Abstand- und lässt sehr viele besorgt auf ihre Finanzen und die drastisch abnehmende 

Liquidität schauen, doch eines wissen wir: eines Tages geht es wieder weiter und es gilt, 

bis dahin durchzuhalten. 

Zu den bisherigen Möglichkeiten  - KuG, Soforthilfe, steuerliche Stundungen und 

Anpassungen – hatten wir in unserer Sonder-Info per E-Mail umfassend Hinweise 

gegeben und sind nach wie vor mit Ihnen auf dem Weg, diese Chancen auszuloten und 

abzurufen.  

Wir wissen, dass die Hinweise im Falle der angeordneten Betriebsschließungen und bei 

weiteren Einschränkungen  - gewerblich wie freiberuflich – nicht ausreichen und haben 

für diese Fälle als Anlage Info eine Übersicht über Ihre Rechte nach dem 

Infektionsschutzgesetz (IfSG) erstellt. Beachten Sie: Die Politik hat vollmundig 

versprochen, mit der IfSG-Entschädigung die Folgen der angeordneten 

Betriebsschließungen auszugleichen. Aus dem Wortlaut des Gesetzes ist dies 

jedoch nicht abzuleiten. Wir sehen hier dringenden Klärungsbedarf, der 

gegenwärtig auch aufgerufen wurde – jedoch bisher ohne eindeutiges Ergebnis. 

Soweit nicht bereits in Arbeit, dürfen wir als Rechtsanwälte Ihnen beratend und ggf. auch 

als Vertreter bei der Formulierung und Durchsetzung Ihrer Ansprüche zur Seite stehen. 

Wir sind für Sie da! Für Selbstmacher hat die IHK Cottbus eine entsprechende Hilfe-

Information ins Netz gestellt:  

Siehe www.cottbus.ihk.de, per E-Mail hilfe@cottbus.ihk.de 

Aktuell versucht der Gesetzgeber aus unserer Sicht verzweifelt, die Hausbanken weiter 

zu motivieren, entsprechende Liquiditätsdarlehen an Unternehmer auszureichen. Seit 

dem 06. April 2020 liegt nun die Gewährung aus Brüssel vor, diese Kredite der KfW zu 

100 % durch den Staat abzusichern. Man wird schauen, ob die Banken darauf 

anspringen. Wir haben zuletzt die Erfahrung gemacht, dass die Banken eher eigene 

Geschäfte mit Renditemöglichkeiten bevorzugen bzw. eher die Kontokorrentlinien 

aufstocken wollen. Der Rettungsschirm kann ohne entsprechende Mitwirkung der 

Hausbanken dann überhaupt keine Wirkung entfalten. 

In diesem Zusammenhang möchten wir auch auf das Urteil des EuGH vom 26.03.2020 

hinweisen. Dieses ermöglicht unter Umständen Verbrauchern, Darlehensverträge aus der 

Zeit ab 06/2010 zu widerrufen. Im Einzelfall soll die Widerrufsbelehrung in den Verträgen 

rechtswidrig sein, da der Beginn der Frist nicht transparent ist. Bitte prüfen Sie mögliche 

offene Fälle, soweit Sie als Verbraucher etwaige Darlehen/Finanzierungen in der Zeit 

abgeschlossen haben. 
Erstaunlicherweise (oder auch nicht?) dreht sich die Finanzbehördenschraube stetig 

unbeeindruckt weiter. Monatliche USt-Voranmeldungen sind fristgemäß zu übermitteln, 

die Lohnsteueranmeldungen und SV-Beitragsnachweise werden weiter zu festen 

Terminen erwartet. Lediglich bei nicht machbaren fälligen Zahlungen bekommt man bei 

der USt gesichert Stundung, d.h. befristeten Zahlungsaufschub. Lohnsteuer muss 

https://nivios.com/7fig2r87-8r4hkupu-y0q7ia8y-1dcd
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fristgerecht abgeführt werden, und mit den SV-Einzugsstellen kann man versuchen zu 

verhandeln. 

Die Finanzämter eröffnen zwar z.Zt. keine neuen Betriebsprüfungen und lassen bereits 

begonnene Prüfungen ruhen, aber auch dort wird nicht geschlafen und nach Ende der 

Pandemie-Einschränkungen das große Wirbeln beginnen. Die Finanzgerichte wie die 

Jurisdikation als Ganzes arbeiten zwar zurückhaltend, aber sie sind tätig.  

Abschließend der Hinweis, dass die Parkplätze am neuen Bürogebäude 

fertiggestellt sind und ab sofort genutzt werden können. Das neue Büro verfügt 

über zwei separate Eingänge, die von Ihnen natürlich gern genutzt werden 

können. 

 

Zu einigen aktuellen steuerlichen Folgen informieren wir Sie nachstehend: 

Daten für den Monat Mai 2020 

Steuertermine 

Fälligkeit: 

 USt, LSt = 11.5.2020 

 GewSt, GrundSt = 15.5.2020 

 

Überweisungen (Zahlungsschonfrist): 

 USt, LSt = 14.5.2020 

 GewSt, GrundSt = 18.5.2020 

 

Scheckzahlungen: 

Bei Scheckzahlung muss der Scheck dem Finanzamt spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen! 

 

Beiträge Sozialversicherung 

Fälligkeit Beiträge 5/2020 = 27.5.2020 

 

Verbraucherpreisindex 

(Veränderung gegenüber Vorjahr) 

2/19 7/19 10/19 2/20 

+ 1,7 % + 1,1 % + 0,9 % + 1,7 % 
 

Für alle Steuerpflichtigen 

Anpassung der Renten im Beitrittsgebiet an das Westniveau:  

Keine Neuberechnung des Freibetrags 
 

Die zusammen mit der „normalen“ Erhöhung der Renten erfolgende Angleichung der 

Renten im Beitrittsgebiet an das Westniveau stellt eine regelmäßige 

Rentenanpassung dar. Sie kann daher nicht zu einer Neuberechnung des steuerfreien 

Teils der Altersrente (Rentenfreibetrag) führen. Dies hat der Bundesfinanzhof 

entschieden.  

Hintergrund: Bei Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung richtet sich der 

Besteuerungsanteil nach dem Jahr des Rentenbeginns: Bezieht ein Rentner seit 

2005 oder früher eine Rente, beträgt der Besteuerungsanteil 50 %. Für jeden neu 

hinzukommenden Rentenjahrgang erhöht sich der Prozentsatz um jährlich 2 % (ab 

2021 um 1 %), sodass der Besteuerungsanteil ab 2040 dann 100 % beträgt. 

 

Für Rentner, die bis 2039 erstmals Rente erhalten, wird ein Freibetrag ermittelt. Dieser 

bleibt grundsätzlich für die gesamte Laufzeit der Rente unverändert. 
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Für Vermieter 

Schenkungsteuer: Grundstücksschenkung an ein Kind bei Weiterschenkung an 

das Enkelkind 
 

Schenkt ein Steuerpflichtiger seinem Kind ein Grundstück und schenkt dieses unmittelbar 

danach einen Grundstücksteil an das eigene Kind (Enkelkind) weiter, liegt 

schenkungsteuerlich keine Zuwendung des Großelternteils an das Enkelkind vor. Dies gilt 

zumindest dann, wenn keine Weitergabeverpflichtung besteht. Hintergrund: Die 

Frage, wer etwas von wem geschenkt bekommt, ist insbesondere für die Freibeträge 

relevant: 

 

 Schenkung von Mutter an Tochter: Freibetrag von 400.000 EUR 

 Schenkung von Großmutter an Enkelin: Freibetrag von 200.000 EUR 

Kaufpreisaufteilung für ein bebautes Grundstück mittels Arbeitshilfe des 

Bundesfinanzministeriums? 

 

Beim Kauf einer Mietimmobilie muss es das Ziel sein, die Anschaffungskosten 

steuerlich bestmöglich zu nutzen. Und hier gibt es eine Stellschraube: Die Aufteilung 

der Anschaffungskosten auf das Gebäude und den Grund und Boden. In einem Streitfall 

des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg ging es nun um die Frage, ob der Aufteilung im 

Kaufvertrag zu folgen oder eine andere Schätzung vorzunehmen ist.  

 

Hintergrund: Die auf das Gebäude entfallenden Anschaffungskosten können durch 

planmäßige Abschreibungen zeitnah steuermindernd genutzt werden. Die 

Anschaffungskosten für den Grund und Boden unterliegen hingegen keinem 

Wertverzehr und können somit nicht planmäßig abgeschrieben werden. 

 

Wird im Kaufvertrag eine eindeutige Aufteilung vorgenommen, ist dieser Aufteilung 

nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs insbesondere dann zu folgen, sofern sie  

 nicht nur zum Schein getroffen wurde,  

 keinen Gestaltungsmissbrauch darstellt und  

 wirtschaftlich haltbar erscheint. 
 

Im Streitfall des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg entfielen laut Kaufvertrag nur rund 

18 % des Kaufpreises auf den Grund und Boden. Das Finanzamt folgte dem jedoch nicht. 

Es nutzte die Arbeitshilfe des Bundesfinanzministeriums und kam zu einem viel 

höheren Anteil von rund 69 %.  
 

Hintergrund: Die obersten Finanzbehörden von Bund und Ländern haben eine 

Arbeitshilfe (inkl. Anleitung) als xls-Datei zur Verfügung gestellt, die es ermöglicht, 

entweder eine Kaufpreisaufteilung selbst vorzunehmen oder die Plausibilität 

einer Kaufpreisaufteilung zu prüfen (Bundesfinanzministerium mit Stand vom Mai 

2019, „Arbeitshilfe zur Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein bebautes Grundstück“, 

unter iww.de/s592). Der Kaufpreisaufteilung der Arbeitshilfe liegen die Vorschriften des 

Sachwertverfahrens zugrunde.  
 

Nach Ansicht des Finanzgerichts hat die vertragliche Kaufpreisaufteilung die realen 

Wertverhältnisse nicht angemessen widergespiegelt. Die grundsätzliche Methode der 

Arbeitshilfe entspricht den Vorgaben der höchstrichterlichen Rechtsprechung, wonach 

insbesondere eine Residualmethode unzulässig ist, also Bodenwert und Gebäudewert 

unabhängig voneinander zu ermitteln sind. Vorab ist allerdings stets zu prüfen, ob das 

Sachwertverfahren angemessen oder das Ertrags- oder Vergleichswertverfahren 

vorzugswürdig ist. Bei Eigentumswohnungen (wie im Streitfall) ist die Anwendung des 

Sachwertverfahrens jedoch grundsätzlich möglich. 
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Für Kapitalanleger 

Gesetzgeber hat die Verlustverrechnung bei Kapitaleinkünften erschwert 
 

Verluste aus Kapitalvermögen unterliegen gewissen Abzugsbeschränkungen. So 

dürfen  

z. B. Verluste aus Aktienverkäufen ausschließlich mit Gewinnen aus Aktienverkäufen 

verrechnet werden. Seit 2020 gilt aber eine weitere Einschränkung. Danach ist der 

Verlustabzug bzw. die Verlustverrechnung bei bestimmten Verlusten auf 10.000 

EUR im Jahr begrenzt. | 
 

Nach § 20 Abs. 6 S. 6 Einkommensteuergesetz (EStG) dürfen Verluste aus 

Kapitalvermögen 

 aus der ganzen oder teilweisen Uneinbringlichkeit einer Kapitalforderung,  

 aus der Ausbuchung wertloser Wirtschaftsgüter im Sinne des § 20 Abs. 1 EStG, 

 aus der Übertragung wertloser Wirtschaftsgüter im Sinne des § 20 Abs. 1 EStG 

auf einen Dritten oder  

 aus einem sonstigen Ausfall von Wirtschaftsgütern im Sinne des § 20 Abs. 1 EStG  
 

nur noch in Höhe von 10.000 EUR mit positiven Einkünften aus Kapitalvermögen 

ausgeglichen werden. Die im Veranlagungszeitraum nicht verrechneten Verluste 

mindern jedoch die positiven Einkünfte aus Kapitalvermögen in den Folgejahren – 

allerdings wiederum beschränkt auf 10.000 EUR jährlich.  
 

Beachten Sie | Die Neuregelung gilt für Verluste, die nach dem 31.12.2019 

entstehen. 

 

Nach § 20 Abs. 6 S. 5 EStG ist eine weitere Beschränkung zu beachten: Danach können 

Verluste aus Termingeschäften (insbesondere aus dem Verfall von Optionen) nur mit 

Gewinnen aus Termingeschäften und mit den Erträgen aus Stillhaltergeschäften 

ausgeglichen werden. Die Verlustverrechnung ist auf 10.000 EUR beschränkt. Nicht 

verrechnete Verluste können auf Folgejahre vorgetragen werden und jeweils in Höhe von 

10.000 EUR mit Gewinnen aus Termingeschäften oder mit Stillhalterprämien verrechnet 

werden, wenn nach der unterjährigen Verlustverrechnung ein verrechenbarer 

Gewinn verbleibt. 

 

Beachten Sie | Diese Neuregelung ist auf Verluste anzuwenden, die nach dem 

31.12.2020 entstehen. 

Für Unternehmer 

Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die Höhe der Rückstellung  

in der Steuerbilanz 
 

Mit Ausnahme der Pensionsrückstellungen dürfen Rückstellungen in der Steuerbilanz den 

handelsrechtlichen Wert nicht übersteigen. Diese Sichtweise der Finanzverwaltung hat 

der Bundesfinanzhof nun bestätigt. | 

Beachten Sie | Unterschiede können sich u. a. aus dem Abzinsungszeitraum ergeben. 

Bei Sachleistungsverpflichtungen ist steuerlich der Zeitraum bis zum Erfüllungsbeginn 

maßgebend. Da handelsrechtlich auf das Ende der Erfüllung abgestellt wird, ergibt sich 

hier eine höhere Abzinsung und somit ein niedrigerer Wert. 

Gutscheine im neuen Sachbezugsrecht 
 

Mit der neuen gesetzlichen Definition „Zu den Einnahmen in Geld gehören“ in § 8 Abs. 1 

Satz 2 EStG wird gesetzlich festgeschrieben, dass zweckgebundene Geldleistungen, 

nachträgliche Kostenerstattungen, Geldsurrogate, die regelmäßig als Zahlungsdienste 

gelten, und andere Vorteile, die auf einen Geldbetrag lauten, künftig grundsätzlich keine 

Sachbezüge, sondern Geldleistungen sind. 



 

5 
 

Insbesondere für die monatliche 44 €-Freigrenze des § 8 Abs. 2 Satz 11 EStG und 

die Pauschalierung der Einkommensteuer bei Sachzuwendungen nach § 37b EStG ist die 

Abgrenzung zwischen Bar- und Sachlohn von Bedeutung – beide Regelungen setzen 

Sachlohn voraus. 

 Rechtslage ab 1.1.2020 

Die Anfügung der Sätze 2 und 3 in § 8 Abs. 1 EStG zum Jahreswechsel bedeutet eine 

Zäsur. 

Zu den Einnahmen in Geld gehören auch zweckgebundene Geldleistungen, nachträgliche 

Kostenerstattungen, Geldsurrogate und andere Vorteile, die auf einen Geldbetrag lauten.  
3Satz 2 gilt nicht bei Gutscheinen und Geldkarten, die ausschließlich zum Bezug von 

Waren oder Dienstleistungen berechtigen und die Kriterien des § 2 Abs. 1 Nr. 10 des 

Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes erfüllen. 

Durch diese gesetzliche Definition in § 8 Abs. 1 Satz 2 EStG wird festgelegt, welche 

Leistungen künftig als Barlohn anzusehen sind. Danach werden zweckgebundene 

Geldleistungen und nachträgliche Kostenerstattungen, entgegen der bisherigen 

Rechtsprechung, nun nicht mehr ohne Weiteres als Sachbezug eingeordnet Aufgrund der 

Neuregelung ist fortan nicht mehr der Rechtsgrund des Zuflusses entscheidend, sondern 

die Erfüllungsweise des Arbeitgebers. 

   Barlohn      Sachlohn   

 Zweckgebundene Geldleistungen, 
nachträgliche Kostenerstattungen, 

Geldsurrogate, andere Vorteile, die auf einen 
Geldbetrag lauten (Gutscheine und 
Geldkarten, die nicht die Kriterien des § 2 
Abs. 1 Nr. 10 ZAG erfüllen). 

 Gutscheine und Geldkarten, die 
ausschließlich zum Bezug von Waren oder 

Dienstleistungen berechtigen (keine 
Barauszahlung) und die Kriterien des § 2 
Abs. 1 Nr. 10 ZAG erfüllen. 

Daneben wurde § 8 Abs. 2 Satz 11 EStG mit der Folge ergänzt, dass 

Gehaltsumwandlungen bezüglich der 44 €-Freigrenze nicht mehr begünstigt sind; die 

Gewährung einschlägiger Vorteile muss „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 

Arbeitslohn“ erfolgen. 

Zuflusszeitpunkt 
 

Gutscheine, Gutscheinkarten und zweckgebundene Geldleistungen, die als Sachbezüge 

nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG zu bewerten sind, bleiben steuerfrei, wenn sie 44 € im 

Monat nicht überschreiten. Es handelt sich dabei um eine Freigrenze. Bei Überschreiten 

dieser entfällt die Steuerfreiheit vollständig.  

Für den Zuflusszeitpunkt ist entscheidend, bei wem der Gutschein einzulösen ist. Ist der 

Gutschein bei einem Dritten einzulösen, erfolgt der Zufluss bereits mit Hingabe des 

Gutscheins, weil der Arbeitnehmer zu diesem Zeitpunkt einen Rechtsanspruch gegenüber 

dem Dritten erhält. Ist der Gutschein demgegenüber beim Arbeitgeber einzulösen, fließt 

Arbeitslohn erst bei Einlösung des Gutscheins zu (R 38.2 Abs. 3 LStR). 

Bis auf weiteres – bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für schöne und ruhige Ostertage  

Ihre Sozietät Gargula & Pietsch 

Anlage : Information zum IfSG-Verfahren 
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